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In Untereuerheim am Main, einem Orts-
teil von Grettstadt/Ufr. steht neben dem 
Eingang zum Kirchhof ein Rad- und 
Scheibenkreuz aus rotem Sandstein mit ei-
nem Durchmesser von 78 cm (Abb. 1).1

Das Kreuz steht auf einem sich nach 
unten verbreiternden Fuß. Die jetzige 
Vorderseite zeigt ein griechisches Balken-
kreuz im Ring, in das eine sog. P�ugreute 
eingeritzt ist. Ein erhaben ausgearbeitetes 
Tatzenkreuz auf der Rückseite, die eigent-
lich die Vorderseite ist, zeigt starke Verwit-
terungsspuren (Abb. 2). Das Steinkreuz 
stand einst südlich von Untereuerheim auf
einer Öd�äche am Rande der Flur „Unte- 
rer Hohn“ (mundartlich „Hua“), wo der 
alte Kirchenweg nach Obereuerheim ei-
nen Hohlweg bildete (Abb. 3).2 Dort wur- 
de es 1933 oder kurz vorher photogra-
phiert (Abb. 4). Wegen der starken Verwit-
terung im oberen Bereich wird das Kreuz 
lange Zeit nur mit diesem Teil aus dem 
Erdreich herausgeragt haben. Bei der Er-
schließung des Untereuerheimer Bauge-
bietes „Ober- und Unterhohn-Südwest“ in
den Jahren 1976/1977 wurde das Kreuz 
entfernt und vor dem Kirchhof aufge-
stellt. An seinem früheren Standort be�n-
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Abb. 1: Das Radkreuz von Untereuerheim (Rück- 
seite).       Photo: © Ruth Volz, 2011.

Abb. 2: Das Radkreuz von Untereuerheim (Vorder-
seite).     Photo: © Gemeinde Grettstadt, ca. 1980.
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Abb. 4: Das Radkreuz von Untereuerheim am 
Unteren Hohn (Rückseite). 

Photo, aus: Luckwald: Vom Ringkreuz, 1933.

Abb. 3: Flurkarte von Untereuerheim der bayerischen Uraufnahme (1808-64). 
Photo: © Bayerische Vermessungsverwaltung.

Abb. 5: Das Radkreuz von Stettfeld (Rückseite),
 Photo: © Wikimedia Commons 

(Stephan van Helden), 2015.
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det sich jetzt die Garage des Anwesens Kir-
chenweg 12. Störten Steinkreuze am Auf-
stellungs- oder Fundort in der Feld�ur, 
wurden sie meist an den Wegesrand, an 
den Ortsrand oder – wie hier – an Kir-
chen und Kirchhöfe versetzt.

Über die Bedeutung des Untereuerhei-
mer Kreuzes ist nichts bekannt. Es gehört 
zu einer Art von Steinkreuzen, die ver-
einzelt z.B. im Gebiet des Bistums Würz-
burg nach 1007, häu�ger jedoch in den 
alten Bistümern Hildesheim, Minden, Pa-
derborn, Halberstadt und im nördlichen 
Teil des Bistums Mainz vorkommen. Auf
steinernen Rad- und Scheibenkreuzen 
sowie auf ebensolchen Kreuzsteinen sind 
nicht nur griechische Balkenkreuze, son-
dern auch Tatzenkreuze (Abb. 5) und go-
tische Nasenkreuze (Abb. 6) abgebildet. Sie
haben die Form von Weihe- oder Apostel-
kreuzen (lat. crux signata), die in der nicht-

Abb. 6: Das Radkreuz von Großröhrsdorf/Ost-
erzgebirge.          Photo: © Wikipedia Commons 

(Norbert Kaiser), 2007.

Abb. 9: Weihekreuz in der Kirche von Obbornho-
fen.           Photo: © Wikimedia Commons 

(Cherubino), 2014.

Abb. 8: Weihekreuz auf dem Tympanon der Klos-
terkirche Münchaurach.       Photo: © Wikipedia 

Commons (Robert Pietschmann), 2012.

Abb. 7: Rad- und Scheibenkreuze aus Baraigne/
Okzitanien.             Photo: © Wikiwand 

(Serge Delestaing), 2006.
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(Abb. 7). Das gilt auch für Rad- und Schei-
benkreuze in Skandinavien und das von 
dort beein�usste Baltikum. Kleine Kreuze 
im Kreis oder Ring �ndet man als Wei-
hekreuze an romanischen und gotischen 
Kirchen, z.B. am Tympanon der Priorats-
kirche St. Pierre (11./12. Jhd.) im Weiler 
Rhédes, Ortsteil von Lamilou les Bains/
Languedoc und am Tympanon der Klos-
terkirche von Münchaurach (1123–39) 
(Abb. 8) bei Herzogenaurach/Mfr., im In-
neren der Kirche von Obbornhofen (13.
Jhd.), Ortsteil von Hungen/Mittelhessen 
(Abb. 9) oder unter einem Wandgemälde 
in der Marienkirche von Greifswald (15.
Jhd.) (Abb. 10). 

Wie ihr Name schon sagt, zeigen die 
Kreuze die Weihe des Gotteshauses an. 
Die Weihe ist der kirchenrechtliche Akt, 
mit dem das Kirchengebäude seine Zweck-
bestimmung erhält. Nach dem Decretum 
Gratiani, dem ältesten Teil des Kirchen-
gesetzbuches Codex Iuris Canonici (um 
1140), durfte sie, wenn es der Papst nicht 
selber tat, nur mit seiner Zustimmung 
vorgenommen werden.4 Weihekreuze im 
Chor von Kirchen sollten entsprechend der
Zahl der Apostel zwölf sein. Außer einfa-
chen Kreuzen wurden auch Weihekreuze 
in Altäre geritzt, wie man auf der Altar-

christlichen Antike als Symbol der Sonne, 
des Sonnengottes und als Schutzzeichen, 
in der christlichen Antike als Symbol des 
Christengottes und als Segenszeichen auf 
Gebrauchsgegenständen und Sarkophagen
bekannt sind.3

Die ältesten der großen Rad- und Schei-
benkreuze dürften aus dem südfranzösi-
schen Okzitanien, dem Land zwischen 
Pyrenäen und Rhône, stammen, wo sie 
mit und ohne Standbein als Grabsteine 
an Kirchen und auf Kirchhöfen auftreten 

Abb. 10: Weihekreuz in der St. Marienkirche in 
Greifswald.        Photo: © Wikimedia Commons 

(Skäpperöd), 2009.

Abb. 11: Weihekreuz auf der Altarplatte der Berg- 
stedter Kirche. 

Photo: © Wikipedia (Dirtsc), 2012.

Abb. 12: Türsturz an der Kirche St. Maria in Ko-
tor/Montenegro. 

Photo: © Stephan Altensleben, 2012.
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platte der Bergstedter Kirche (spätes 12. 
Jhd.) in Hamburg sehen kann (Abb. 11). 
Zu dem von der katholischen Kirche ge-
übten Weiheritus bei Kirchen gehört, dass 
der Bischof mit seinem Stab auf dem Tür-
sturz des Eingangsportals und am Altar 
das Kreuzzeichen macht, um alles Teu�i-
sche oder Böse fernzuhalten.5 Dabei wird 
das Gebäude unter den Schutz Gottes ge-
stellt. In der Spätantike herrschte noch die 
Vorstellung, dass Gott in dem geweihten 

Haus anwesend ist. Eine Inschrift auf ei-
nem Türsturz in Herake/Syrien aus dem 
5. bis 7. Jahrhundert lautet: „Unser Herr 
Jesus Christos, der Sohn Gottes und des Lo-
gos Gottes wohnt hier, dass nicht eintrete das 
Übel.“ 6 Die alte lateinische Weiheformel 
für eine Kirche heißt pax huic domui, Frie-
de (sei) diesem Hause.7

Auf dem Türsturz des Seiteneingangs 
der Kirche St. Maria in Kotor/Montene-
gro, dem alten Cattaro aus dem Jahr 1221 
steht deshalb neben einem Tatzenkreuz im 
Ring als Weihekreuz auf Lateinisch: „Frie-
de den Eintretenden, Schutz den Herausge-
henden“ (Abb. 12). Nach Art. 9 § 3 des 
Sächsischen Weichbildrechts (1241–69/ 
1257–61) und der dazu verfassten Glos-
se (14. Jhd., vor 1387) ist in die Weihe 
einer Kirche der Gottesfriede (pax dei) als 
besonderer kirchenrechtlicher Schutz des 
Gebäudes samt den darin be�ndlichen Sa-
chen und Menschen eingeschlossen.8 Des-
halb ist das Weihekreuz zugleich das Zei-
chen des Gottesfriedens. 

Eine bedeutende Gottesfriedensbewe-
gung entstand Ende des 10. Jahrhunderts 
in Okzitanien wegen der dortigen anarchi-
schen Verhältnisse auf Initiative der Bi-
schöfe und Äbte und verbreitete sich in 
ganz Frankreich, über die iberische Halb-

Abb. 13: Rota des Papstes Leo IX. (1049–54). 
Photo: © Vatikanisches Geheimarchiv.

Abb. 14: Tagung des Ge-
richts an Friedenstagen. 
Heidelberger Bilderhand-
schrift des Sachsenspiegel. 

Photo: © Universitätsbi-
bliothek Heidelberg.
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insel und Italien sowie ab dem 11. Jahr-
hundert im Heiligen Römischen Reich.9

Durch eidliche Verp�ichtung wurde der 
gewalttätige Adel zum Frieden angehalten. 
Bei der Verfügung des Gottesfriedens wur-
de auf die älteren Traditionen der germa-
nischen Volks- und Stammesrechte (6.–9. 
Jhdt.), der karolingischen Kapitularien und 
der kirchlichen Konzilien dieser Zeit zu-
rückgegri�en.10 Von den weltlichen Herr-
schern wurde der Gottesfriede übernom-
men und als Landfriede erlassen. Kirchli-
che und weltliche Herrschaft wollten da-

mit gemeinsam die allgegenwärtige Ge-
walt im Land bekämpfen und so den 
Frieden wiederherstellen. In Art. 9 § 3 
des Sächsischen Weichbildrechts und in 
der dazugehörenden Glossierung wird der 
Gottesfriede als St. Petersfriede (pax sancti 
Petri) bezeichnet.11 Der Name leitet sich 
vermutlich von einem Verweis im Weich-
bildrecht auf das Decretum Gratiani als 
päpstlichem Recht her. Das Weihekreuz 
als sein äußeres Zeichen wird auch päpst-
liches Kreuz genannt, weil es ein frühes 
päpstliches Hoheitszeichen ist. Auf einem 
Bild aus Nürnberg aus der Zeit um 1365, 
das Papst Innocenz IV. (um 1195–1254) 
mit der hl. Klara zeigt, sind auf der päpst-
lichen Mitra deshalb griechische Kreuze 
im Kreis zu sehen. Die Rota (lat.: Rad), 
ein Kreuz in zwei konzentrischen Kreisen 
ist seit Papst Leo IX. (1049–54) Teil der 
päpstlichen Unterschrift unter der Ertei-
lung von Privilegien und auf Konsistori-
albullen (Abb. 13). In der Heidelberger 
(um 1300) (Abb. 14), der Oldenburger 
(1336) (Abb. 15) und der Dresdner (um 
1350) Bilderhandschrift des Sachsenspie-
gels dagegen ist das Tatzenkreuz im Ring 
oder Kreis das Zeichen des von der Kirche 
verfügten Gottesfriedens an bestimmten 
Tagen (treuga dei).12 Von dem zeitlich un-
beschränkten, älteren Gottesfrieden (pax 
dei) waren schon alle kirchlichen Ge-
bäude, Friedhöfe und Klöster, nach dem 
Sächsischen Weichbildrecht auch kirchli-
che Orts- und Marktgründungsplätze ge-
schützt.13 Fand am Marktkreuz das Markt-
gericht statt, erstreckte sich der Gottes-
friede ebenfalls darauf.14 Wie auch die 
altrömischen Gerichtsplätze und die der 
Germanen und Kelten unter dem Schutz 
einer Gottheit standen, wurden die Ge-
richtsplätze in christlicher Zeit durch den 
sakralen Akt der Gerichtshegung unter 
den heiligen Dingfrieden, d.h., unter den 

Abb. 15: Tagung des Gerichts an Friedenstagen. 
Oldenburger Bilderhandschrift des Sachsenspie-
gels, aus: Landesbibliothek Oldenburg, Cim 
410  I, fol 40v und 22v. Leihgabe der Nieder-
sächsischen Sparkassenstiftung. 

Photo: © Niedersächsische Sparkassenstiftung.
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Schutz Gottes gestellt.15 Nicht nur bei der 
Weihe von Kirchen auch bei der Grün-
dung von Dörfern, Märkten und Städten 
wurde in einem kirchlichen Weiheakt ein 
Kreuz gesetzt.16 Kommen auf Gerichtsstei-
nen Kreuze im Kreis oder Ring vor, zeigen 
sie deshalb den Gottesfrieden einer kirch-
lichen Gerichtsstätte an.17

Im Gebiet des alten Römischen Rei-
ches waren Gerichtskreuze auf Säulen mit 
einem stufenförmigen Unterbau üblich. 
Radkreuze mit ausgebrochenen Kreisseg-
menten auf Säulen kommen vor allem in 
der Region Molise/Unteritalien als Stufen-
kreuze vor. Sie standen ursprünglich meist 
an Kirchen und Klöstern. In dem im 12. 
Jahrhundert gegründeten Städtchen Roc-
camandol� im Apennin steht ein solches 
Kreuz auf einer Säule nahe der Kirche in ei-
ner mittelalterlichen, o�enen Halle, die im 
Nachhinein für das Kreuz errichtet wurde 

(Abb. 16).18 Sie hat das Aussehen einer Ge-
richtshalle mit umlaufender Schö�enbank 
(ital. loggia di giustizia), die im deutschspra-
chigen Raum Gerichtslaube genannt wird. 
Die Bilder des richtenden und des gekreu-
zigten Christus auf dem Radkreuz vermit-
teln biblische Botschaften: Der richtende 
Christus des Jüngsten Gerichts hebt die 
rechte Hand mit einer Verkündungsgeste. 
In der Linken hält er das Buch des Lebens 
aus der O�enbarung des Johannes. Darin 
sind die gottgefälligen Menschen verzeich-
net. Wie auf den im deutschen Sprach-
raum später üblichen Weltgerichtsbildern 
blickt er auf die Schö�en und mahnt sie 
zum gerechten Urteil (Abb. 17). Der ge-
kreuzigte Christus im Blickfeld des Ange-
schuldigten dagegen zeigt ihm, dass er sich 
auch für ihn geopfert hat und Ho�nung 
besteht, dass er ihn beim Jüngsten Gericht 
gnädig beurteilen wird (Abb. 18). Der Ty-

Abb. 16: Gerichtslaube in Roccamandol�/
Molise.    Photo: © Franco Valente.

Abb. 17: Das Radkreuz (Rückseite) in Roc-
camandol�.           Photo: © Franco Valente.



10 Frankenland 1 • 2019

pus des Weltgerichtsbildes (majestas domi-
ni) kommt seit dem 5. Jahrhundert vor. 
Das Radkreuz von Roccamandol� wird 
aus der Zeit vor 1200 stammen, da der ge-
kreuzigte Christus nicht als Leidender, son-
dern als Sieger über den Tod dargestellt ist. 

Es zeigt, dass dort ursprünglich ein unter 
Gottesfrieden stehendes Gericht der Kir-
che zusammentrat und zwar schon bevor 
die lombardischen Grafen von Bojano in 
der Burg über der Stadt in der o�enen Hal- 
le Gericht hielten. Die an der Loggia und 
an dem Radkreuz nachträglich angebrach-
ten Wappen weisen auf sie und ihre Nach-
folger hin.

In Frankreich sind Radkreuze auf Säulen 
als Marktkreuze bekannt, z.B. in Auzances/
Creuse, in Mustier-Ventadour/Corrèze
(croix du bourg), in St. Antonin-Noble-Val
(croix du marché couvert mit einem Kru-
zi�x, 15. Jhd.) und in Omerville/Île de 
France (croix [de] fromage, Käsekreuz, 13. 
Jhd.?).19 Das Käsekreuz in Omerville steht 
gegenüber der ehemaligen Kommende, 
dem Verwaltungsgebäude des Templeror-
dens (ab 1212) (Abb. 19). Es besteht aus 
einer Stele aus vorchristlicher Zeit, auf die 
ein ausgebrochenes Radkreuz montiert ist,

Abb. 18: Das Radkreuz (Vorderseite) in Rocca-
mandol�.       Photo: © Franco Valente.

Abb. 19: Kreuzstele vor der 
Templer-Kommende in Omer-
ville/Île de France. 
Photo: © Wikimedia Commons 

(Nitot), 2009.
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und einem Auftrittsstein. An einer Wege- 
gabelung vor dem Dorf La Chapelle-
Saint-Jean in der Dordogne (im 12. Jhd. 
als Ecclesia Sancti Johannis erwähnt) steht 
ein ebensolches Kreuz als Nachbildung. 
Es könnte ursprünglich nicht nur ein We-
gekreuz, sondern auch ein kirchliches Stra-
ßengerichtskreuz gewesen sein, denn schon
in der Lex Ribuaria, dem Recht der an Mo-
sel und Mittelrhein siedelnden Franken
von 613/625, aber auch später im franzö-
sischen, normannischen, englischen und 
deutschen Recht werden Gerichte an Stra-
ßenkreuzungen genannt.20

Im nicht-römischen Deutschland kom-
men inschriftenlose Rad- und Scheiben-

kreuze mit und ohne Standbein oder auf 
Kreuzsteinen an Gerichtsplätzen von Bis-
tümern, Orden und Stiften vor. Die Diö-
zesen, die Verwaltungsbezirke der Bistü-
mer waren in Archidiakonate eingeteilt. 
In ihren Zentren mit den Mutterkirchen 
fand schon seit dem 9. bis 10. Jahrhundert 
das bischö�iche Sendgericht statt, das seit 
dem 10. Jahrhundert von Archidiakonen 
als Richtern nach kirchlichem Recht gelei-
tet wurde.21 Gerichtsorte waren zuerst die 
Kirchen der Urpfarreien, nach Einführung 
der Archidiakonate dann die Diakonatssit-
ze und der Bischofssitz.22 Die Archidiako-
natsbezirke im Bistum Hildesheim wurden 
nach den Kirchspielen gebildet.23 1068 hat-

Abb. 21: Das Radkreuz von Elze. 
Photo: © Werner Beermann, 2013.

Abb. 20: Das Radkreuz von Eldagsen. 
Photo aus: Müller/Baumann: 

Kreuzsteine und Steinkreuze, 1988.
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te Kaiser Heinrich IV. dem Bistum Hildes-
heim die Grafschaftsrechte in den Gauen 
Guddingo (Gudingau) und Aringo (Arin-
gau) übertragen, mit denen der Bischof 
nun auch die weltliche Gerichtsbarkeit, die 
sog. Vogtei ausüben oder andere damit be-
lehnen konnte (sog. Bischofsbann).24 Zum
Gudingau gehörten u.a. die Archidiakona-
te Eldagsen und Elze. Mit dem Aufkom-
men der Gogerichtsbarkeit war der Sitz des 
Archidiakonats zugleich auch der Sitz des 
Gogerichts oder Godings als Hoch- oder 
Blutgericht.25

Nach den Untersuchungen von Karl 
Kroeschell entstanden die sächsischen Go-
und die fränkischen Zentgerichte im Zu- 
ge der Landfriedensbewegung des späten 
11. Jahrhunderts als regionale Gottes- 
und Landfriedensgerichte der Wehr- und 
Gerichtsgemeinde freier Männer.26 Sie ha-
ben Ähnlichkeit mit den älteren kirchli-
chen Sendgerichten, hatten einen Go- 
bzw. Zentgrafen als Richter, ursprünglich 
zwölf Schö�en als Urteiler und konnten 
Todes- und Verstümmelungsstrafen stan-
desunabhängig gegen jedermann verhän-

gen. Als Gogerichtsplätze wurden wahr-
scheinlich die alten Plätze der regionalen 
Hochgerichte (placita provincialia) weiter-
genutzt. Sie lagen in der freien Land-
schaft, gern auf Anhöhen. Die Hinrich-
tungsstätte befand sich in aller Regel nicht
am Ort der Gerichtsstätte, aber doch in 
erreichbarer Nähe.27

Alte kirchliche Gogerichtsstätten sind 
von den Archidiakonatssitzen Eldagsen 
(Ortsteil von Springe) und von Elze be-
kannt. In der Eldagsener Flur hat es im 
Laufe der Zeit verschiedene Gerichtsplätze 
gegeben, z.B. am „Sichter“, einem ehema-
ligen Wäldchen nördlich des Ortes und 
am „Godinghberg“ oder „Goetzeberg“; in 
der Feldmark am Gallfeld östlich des Or-
tes oder unweit des Kreuzkampes in der 
Nähe des Galgens wurde ein Alexander-
kreuz genanntes Scheibenkreuz gefunden 
(Abb. 20).28 Beide Standorte lagen nahe 
bei einander an der Straße nach Alferde. 
Das Gallfeld hat seinen Namen vermutlich 
von dem mittelhochdeutschen Wort gal
(Ruf), weil dort der seit dem frühen Mit-
telalter übliche Ruf zum Gericht erhoben 

Abb. 22: Die Steinkreuze von Benthe. 
Photo aus: Müller/Baumann: Kreuzsteine und Steinkreuze, 1988.
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an den heutigen Platz versetzt. Zwei Stein-
kreuze davon sind Radkreuze. In zwei 
Kreuzsteine sind Kreuze im Kreis einge-
ritzt oder herausgeschlagen (Abb. 22). Aus 
der Felswand des Bielsteins am Rande von 
Reinhausen (Ortsteil von Gleichen/Süd-
niedersachsen) sind zwei Tatzenkreuze im 
Kreis herausgeschlagen.32 Dort wird ein Ge-
richtsplatz vermutet.33 Als kirchliches Ge-
richt kommt das der nahen Benediktiner-
abtei Reinhausen in Frage.

Das im Hassegau westlich Merseburg 
gelegene Niederklobikau wird schon 979 
als Cloboco erwähnt; die 1121 dort beste-
hende Kirche gehörte aber nicht zum Bis- 
tum Merseburg, sondern zum Bistum Hal-
berstadt.34 Das 1060 bis 1070 gegründete 
Benediktinerkloster Wimmelburg west-

wurde.29 In Elze stand ein Scheiben- und 
Radkreuz mit einem Tatzenkreuz auf der 
Vorder- und einem griechischen Kreuz auf 
der Rückseite nördlich des Ortes in der 
Feldmark „Auf der Schöppenstätt“ (Abb. 
21).30 In Benthe (1183 erw.) bei Hanno-
ver, im ehemaligen Bistum Minden, stan-
den sieben Kreuzsteine und Steinkreuze 
auf einem Platz, der 1474 von der Äbtissin 
von Wunsdorf bei den sieven crucen ge-
nannt wurde und der am Benther Berg 
an der Landstraße Hannover – Nenndorf 
lag.31 Dort befand sich eine alte Goge-
richtsstätte, denn Benthe bedeutet „Ort 
bei einer Gerichtsstätte“. Sie wird noch 
1359 bezeugt und kam 1446 an Herzog 
Wilhelm zu Braunschweig-Lüneburg. Die
Kreuzsteine und Steinkreuze wurden 1857 

Abb. 23: Das Radkreuz von Niederklobikau. 
Photo: © Harald Friedrich, 2017.

Abb. 24: Das Radkreuz von Großröhrsdorf/Ost-
erzgebirge.              Photo aus: Kuhfahl: 

Die alten Steinkreuze, 1928.
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lich Eisleben hatte in Niederklobikau das 
Kirchenpatronat inne und übte auf dem 
Pfarr- oder dem Kirchhof das sog. Hoige-
richt (= Hochgericht?) aus, über das es sich 
1445 mit den Gebrüdern von Kötschau 
verglich.35 In die Außenmauer des ehema-
ligen Gemeindegasthofs an der Ortsdurch-
gangsstraße (L 163) ist ein ausgebroche-
nes Radkreuz (Höhe: 112 cm, Breite: 
47–48 cm, Tiefe: 15 cm) eingefügt (Abb. 
23). Das Kreuz wird das ehemalige Hoi-
gerichtskreuz des Klosters sein. Auf dem 
das Kreuz umgebenden Ring wurde 1706 
folgende Hochwasserinschrift angebracht: 
„Die x höchste x Grenze x des Wassers. x Nie-
derclobicau x Am 6. May x Anno 1706.“ 36

Die heute nicht mehr leserliche Inschrift 
und ein jetzt verschwundener eiserner Ring 
zum Anbinden der Pferde zeigten, dass 
die ursprüngliche Bedeutung des Kreuzes
damals längst vergessen war. 

Ein massiges, spätmittelalterliches Rad-
kreuz (Höhe: 126 cm, Breite: 67 cm, Tie-
fe: 32 cm) mit einem gotischen Nasenkreuz 

war in Großröhrsdorf (Ortsteil von Lieb-
stadt/Osterzgebirge) in eine Stützmauer am
Wiesenhang gegenüber dem Gut Nr. 6 
eingefügt (Abb. 24).37 Zu dem Ort, der 
um 1347 erstmals als Rudigersdorf erwähnt 
wird, gehörten 1501 die „Obergerichte“, 
die vielleicht ein 1483 dort erwähnter Rich-
ter ausübte.38 Nachdem die Mauer nach 
1990 abgetragen wurde, steht das nur vor-
derseitig gestaltete Kreuz jetzt frei, nahe 
der Hauptstraße. Sie verläuft neben dem 
Großröhrsdorfer Bach und war Teil der al- 
ten Straße, die von Pirna über Liebstadt 
nach Kulm und von dort nach Prag lief. 
An dem Radkreuz wird im späten Mittel-
alter vermutlich das Hochgericht eines in 
Sachsen oder Böhmen ansässigen Ordens 
zusammengetreten sein, dem es die Burg-
grafen von Dohna verpfändet hatten. Das 
war zur Geldbescha�ung üblich.

Eines der südlichsten deutschen Rad-
kreuze steht in Rudenberg (Ortsteil von 
Titisee-Bad Neustadt/Hochschwarzwald) 
am Hang der Straße nach Friedenweiler 
(Abb. 25).39 Der nach der Kopialüberlie-
ferung 1316 erwähnte Ort war Ausbau-
ort des nahen Benediktinerinnenklosters 
Friedenweiler, das 1139 als Zelle genannt 
wird. Bis 1218 übte das Kloster St. Geor-
gen im Hochschwarzwald die Vogtei über 
den Klosterbesitz aus, danach die vom 
Kloster beliehene Familie von Fürsten-
berg, die in Rudenberg einen Meierhof 
hatte.40 Das Gerichtskreuz mit dem Tat-
zenkreuz muss von seiner Form her vor 
1218 entstanden sein, denn adelige Ge-
richtsherren errichteten an Gerichtsstätten 
keine Weihekreuze als Zeichen ihrer Herr-
schaft. Auch in Neuhausen (Ortsteil von 
Bad Königsfeld) im Schwarzwald hatte das
Kloster St. Georgen seit 1094 Besitz mit 
Gerichtsbarkeit, worauf das Radkreuz am 
Ortsausgang an der Straße nach Ober-
eschach hinweisen wird.41

Abb. 25: Das Radkreuz von Rudenberg. 
Photo: © Landesarchivs Baden-Württemberg, 
Abteilung Staatsarchiv Freiburg, Nr. W 134, 

Nr. 074090c, 1964.
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Die Diözese Würzburg wird in der Zeit 
von 1069 bis 1128 in Archidiakonate ein-
geteilt worden sein.42 Seit 1120 bis 1130 
waren es nach der Ebracher Handschrift 
des Michael de Leone († 1355) zwölf.43

Eines der Archidiakonate war Gerolzho-
fen. Zu den Aufgaben der Archidiakone 
gehörte auch hier die Rechtsprechung mit
Sendgerichten und Sendschö�en, die als 
Sendzeugen zugleich Straftaten anzuzeigen 
hatten.44 Geahndet wurden Straftaten ge-
gen die heilige Kirche und ihre Ordnung. 
Das waren immer Mord und Totschlag, 
Diebstahl, Wucher und Betrug, Keusch-
heits- und Ehedelikte, Ketzerei (Falschgläu-
bigkeit), Häresie (Verbreitung kirchlicher 
Irrlehren), Sakrileg (Angri� auf geistliche 
Personen und Kirchenraub) und Blasphe-
mie (Gotteslästerung) sowie Meineid, Ent-
weihung heiliger Tage und Verstöße gegen 
andere kirchliche Vorschriften.45 1168 wur-
de dem Würzburger Bischof in der „Gol-
denen Freiheit“ von Kaiser Friedrich  I. 
Barbarossa die Zuständigkeit zur weltli-
chen Gerichtsbarkeit in der Diözese be-
stätigt.46 In dem Herzogsprivileg werden 
die sog. Zentgerichte schon als existent ge-
nannt. Nach ihrer Errichtung wird die Zu-
ständigkeit der Sendgerichte auf geistliche 
Angelegenheiten in einem engeren Sinn 
beschränkt worden sein.47 Im 16. Jahrhun-
dert gab es in der Würzburger Diözese 86 
Zentbezirke oder Zenten, am Ende des 18. 
Jahrhunderts waren es in der verkleinerten 
Diözese noch 54.48

Im Archidiakonatsbezirk Gerolzhofen 
lagen die fünf Zenten Karlsberg bei Unter- 
euerheim, Donnersdorf, Oberschwarzach, 
Eltmann und Gerolzhofen mit ihren un-
ter freiem Himmel tagenden Zentstüh-
len.49 In den Orts�uren von Untereuer-
heim, Donnersdorf, Oberschwarzach und
Stettfeld/Main östlich Eltmann steht je-
weils ein Radkreuz. Es werden Zentge-

richtskreuze sein. Der alte Kirchenweg 
zwischen Ober- und Untereuerheim, an 
dem das Untereuersheimer Radkreuz einst 
stand, ist Teil einer in Nord-Süd-Richtung 
verlaufenden Altstraße über Dürrfeld und 
durch das Sulzheimer Holz nach Gerolz-
hofen (750/779 erw.).50

Das gibt Anlass, den Flurnamen „Hohn“
zu deuten, an dessen Rand einst das Kreuz 
stand. Unter Hag[en], Hege[n], Hahn und 
Ho[h]n ist im Mittelhochdeutschen ein ein-
gezäunter Bereich zu verstehen.51 Da auch 
das Gericht eingezäunt war oder „gehegt“, 
d.h., symbolisch eingezäunt wurde,52 wird 
der Ausdruck darauf Bezug nehmen. Das 
Radkreuz wird deshalb ursprünglich nicht 
am Rande der Flur, sondern auf dem an-
steigenden Gelände des „Unteren“ oder 
„Oberen Hohn“ gestanden haben. Die 
Fluren liegen am Schnepperleiner Holz 
mit einer 265 m hohen Anhöhe, die als 
Standort der Zent (auch Cent) Karlsberg 
vermutet wird.53 Der Platz des hochstifti-
schen Zentgerichts dürfte sich tatsächlich 
am „Oberen Hohn“ befunden haben. 
Das romanische Radkreuz wird dort im 
12. Jahrhundert als Blutgerichtsstein auf-
gestellt worden sein. Vielleicht wurde es 
im Zusammenhang mit der Bestätigung 
der Zentgerichtbarkeit im Jahre 1168 er-
richtet. 

Ab 1340 war die Zisterzienserabtei 
Ebrach bis zum Rückerwerb durch das 
Hochstift Würzburg im Jahre 1532 die 
Inhaberin eines Teils der Zentgerichtsbar-
keit in der Zent Karlsberg (sog. niedere 
Zentgerichtsbarkeit), wobei die Ausübung 
des Blutgerichts stets beim Hochstift ver-
blieb.54 Nordwestlich des Karlsbergs kom-
men in der Gemarkung „Weyer“ Flur-
stücke mit den Namen „Am Centstuhl“, 
„Gericht“, „Am Gericht“ und „Galgenlei-
ten“ vor. Nachdem die Zisterzienserabtei 
Ebrach in Weyer einen „Amtshof“ hatte, 
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wird sie ihr Gericht ursprünglich in der 
Gemarkung abgehalten haben.55

Auf der Galgenleite als möglicher Richt-
stätte wurden dagegen die Urteile des hoch-
stiftischen Blutgerichts vollstreckt. 1346
soll das Zentgrafenamt Gotz von Durn-
felt/Götz von Dürrfeld verliehen worden 
sein, der noch um 1390 Zentgraf war.56

1477 wurde die Zent Karlsberg vom Hoch-
stift dem Jorg Tetzel auf Lebenszeit „ver-
schrieben“.57 Von den 14 Schö�en des Ge-
richts, das an der Schranne am Karlsberg 
zusammentrat, hatte Untereuerheim nach 
der hochstiftischen Zentgerichtsordnung 
von 1527 einen zu stellen, der – wie früher 
die Sendboten – Straftaten der Untereuer-
heimer vor dem Zentgericht zu rügen, 
d.h., anzuzeigen hatte.58 Der Gerichtstag 
wurde in den Orten und den Wüstungen 
vom Gerichtsknecht „beschrien“, d.h., 
durch Rufen angekündigt.59 In Untereuer-
heim geschah das am Goldbrunnen.60

Das romanische Radkreuz von Don-
nersdorf mit einem Tatzenkreuz, in das 
wie in Untereuerheim eine P�ugreute ein-
geritzt ist, steht in einem Steinkreuznest 
(sog. Musikantensteine) an der Staatsstra-
ße 2426 nach Falkenstein (Abb. 26).61

Könnte der Zentgerichtsplatz auf der na-
hen Öd�äche in der Feld�ur gewesen sein, 

von wo die Steine an den Straßenrand 
versetzt wurden? Eine Richtstätte befand 
sich in der Zent Donnersdorf auf dem 
Galgenberg nordwestlich Kleinrheinfeld 
(Luftlinie ca. 3,4 km). In der Flurkarte der 
bayerischen Uraufnahme (1808–64) hei-
ßen die dortigen Flurbezeichnungen „Der 
Galgenberg“, „Am Galgen“, „Galgenholz“ 
und „Schindanger“. 

Am südlichen Ortsausgang von Ober-
schwarzach/Ufr. (1151 erw.) steht an der 
Hauptstraße ein romanisches Radkreuz 
auf einem sich verbreiternden Standbein 
(Abb. 27).62 Es könnte ursprünglich in der 
Flur „Am steinernen Kreuz“ am Weg von 
Oberschwarzach nach Breitenbach (sog. 
Sandweg) nordöstlich Kammerforst ge-
standen haben.63 Die Jahreszahl 1520 ist 

Abb. 26: Die Steinkreuze von Donnersdorf. 
Photo: © Longin Mößlein, vor 1988.

Abb. 27: Das Radkreuz von Oberschwarzach. 
Photo: © Longin Mößlein, 1992.
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später, vermutlich bei der Umsetzung des 
Kreuzes an den Ortsrand, eingeritzt und 
das griechische in ein lateinisches Kreuz 
umgestaltet worden. Im späten Mittelal-
ter wurden die Zentgerichte gern von der 
freien Landschaft an oder in die Orte ver-
legt, wo die Blutgerichte im 15./16. Jahr-
hundert noch im Freien zusammentraten. 
Oberschwarzach war nicht nur Sitz der 
Zent, sondern gehörte von alters her auch 
dem Hochstift Würzburg.64

In der Flur von Stettfeld am Main (778 
erw.), die 1495 zur Zent Eltmann gehör-
te, stand früher ein romanisches Rad- und 
Scheibenkreuz mit einem erhaben ausge-
arbeiteten lateinischen Kreuz auf der Vor-
der- und einem ebensolchen Tatzenkreuz 
mit einer kleinen Scheibe im Mittelpunkt 

auf der Rückseite (Abb. 5, 28).65 Die Ein-
zeichnung auf der Vorderseite könnte ein 
P�ugsech sein. Der ursprüngliche Stand-
ort des Steins ist leider nicht mehr be-
kannt. Der Stein ist jetzt zusammen mit 
zwei lateinischen Kreuzen bei der Annaka-
pelle östlich Stettfeld aufgestellt. 

1576 fand das Zentgericht bereits in 
Eltmann auf dem Platz vor dem bischöf-
lichen „Saalhof“, die Strafvollstreckung an 
der Galgenleite statt.66 Zu den Orten, an 
dem der Gerichtstag vom Gerichts- oder 
Zentknecht ausgerufen wurde, gehörte 
auch die Wüstung Kalchofen südlich Elt-
mann nahe der Staatsstraße 2274.67 Der 
Ruf lautete 1526: „Uf den N tag wurd zu 
Eltman ein peinlicher gerichtstag gehalten 
werden, soll ein ieder erscheinen mit seiner 
besten weher.“ 68 Die Teilnahme der bewa�- 
neten Zentp�ichtigen, der sog. Zentver-
wandten, war P�icht. Mit ihren Wa�en 
sollten sie den friedlichen Verlauf des Ge-
richtstages sicherstellen. Nach einem Pro-
tokoll von 1596 „beschrie“ der Gerichts-
knecht, der auch Landknecht oder Zent-
büttel genannt wurde, den „peinlichen Ge-
richtstag“ am Zentrufstein sogar mit den 
schauerlichen Worten: „Steht auf, Ihr Le-
bendigen und Toten und kombt u� N-tag 
zue Halsgericht!“ 69 Damals wähnte man 
die Seelen der Verstorbenen noch als un-
ter den Lebenden gegenwärtig. Als Zent-
rufstein wird das Steinkreuz (Anfang 14. 
Jhd.?) gedient haben, das heute im Stadt-
wald auf der „Kalchöfer Wiese“ nahe dem 
ehemaligen Bauernhof „Kalchofen“ steht 
(Abb. 29).70

In den Zenten wurden auch die Straf-
täter an bestimmten Orten beschrien; das 
geschah sogar in Wüstungen, in der Zent 
Hohenaich z.B. in der Wüstung Rotten-
beihl am steinernen Kreuz.71 Vermutlich 
waren die Kreuze in den Wüstungen die al-
ten Dorfgerichtskreuze. Die Zent Gerolz-

Abb. 28: Das Radkreuz von Stettfeld (Vorderseite). 
Photo: © Erich Sauer, 2007.
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hofen wird 1340 erstmals erwähnt, weil 
sie damals – wie die Zent Karlsberg – an 
das Kloster Ebrach „verschrieben“ wurde.72

Ein bischö�iches Radkreuz ist in der Stadt 
Gerolzhofen/Ufr. nicht bekannt. Das Ge-
richt könnte in Stadtnähe abgehalten wor- 
den sein, denn westlich des Ortes befan-
den sich am Weg nach Brünnstadt die 
„Roth-Kreuz-Aecker“, nordwestlich der 
Galgenberg.73

Die in die Untereuerheimer, Donndor-
fer und Stettfelder Radkreuze eingeritzten 
P�ugteile, die P�ugreute (zum Abstrei-
fen der Erde von der P�ugschar) und das 
P�ugsech (zum Aufreißen des Bodens vor 
der P�ugschar), sind im spätmittelalterli-
chen Hausbuch von Schloss Wolfegg (Abb. 
30) sowie der Heidelberger und der Ol-
denburger Bilderhandschrift des Sachsen-
spiegels abgebildet.74 Der oft abknickende 
Gri� an der P�ugreute diente der besseren 
Handhabung am P�ug. Als weiterer Teil 
eines P�uges kommt an Steinkreuzen die 
P�ugschar vor. Alle drei P�ugteile sind 
bäuerliche Berufs- und Standeszeichen, die 
seit der Spätgotik an Gebäuden als Haus- 
und Hofzeichen, auf Urkunden als sog. 
Bauernsiegel und auf Grab- und Gebets-
steinen, manchmal zusammen mit dem 
Namen des Toten, vorkommen.75

Die Volkskunde hält seit langem Be-
rufs- und Standeszeichen auf Steinkreu-
zen für Zeichen getöteter Bauern und die 
Kreuze somit für Sühnekreuze. Das wird 
auch für Rad- und Scheibenkreuze sowie 
für ebensolche Kreuzsteine angenommen. 
Sicher ist das aber nur, wenn Sühnekreuze 

Abb. 29: Das Steinkreuz von Eltmann, Wüstung 
Kalchofen.               Photo: © Erich Sauer, 2009.

Abb. 30: P�ug mit P�ugschar, 
P�ugsech und P�ugreute. 

Photo aus: Hausbuch von 
Schloss Wolfegg (1470–1500), 

Saturn und seine Kinder.
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z.B. durch den Namen des Getöteten und 
die Bitte um Gottes Gnade für ihn (auch 
in abgekürzter Form) als solche identi�-
ziert sind. 

Aufwendig gestaltete Sühnekreuze zei-
gen außerdem Bilder des gekreuzigten 
Christus sowie eine zu ihm betende Per-
son und schildern den Tathergang. Sühne-
verträge werden zwar schon in Art. 8 § 3 
des ersten Landrechtsbuches des Sachsen-
spiegels (um 1225) erwähnt, die vertrag-
liche Verp�ichtung zur Setzung von Süh-
nekreuzen wird jedoch erst im 14. und 
15. Jahrhundert bei Bürgern und Bauern 
üblich. Erst in diesen Fällen wurden dann 
manchmal Berufs- und Standeszeichen zu-
sätzlich angebracht. Kommen bäuerliche 
Berufszeichen in früheren Jahrhunderten 
auf Steinkreuzen und Kreuzsteinen vor, 
werden sie – wie auf den Würzburger Rad- 
kreuzen – Berufs- und Standeszeichen bäu-
erlicher Schö�en oder Sendschö�en auf 
Gerichtssteinen sein. 

Am alten Kirchenweg zur ehemaligen 
St. Martinskirche in Mistelbach/Ofr. ist in
eine Felswand ein romanisches Byzantiner-
kreuz auf einem dreieckigen Sockel mit 
P�ugschar und P�ugreute eingeritzt (Abb. 31, 32).76 Erste bekannte Dorfherren wa-

ren 1125 die Herren von Mistelbach,77 da-
vor wird es das Bistum Würzburg bzw. 
das Bistum Bamberg gewesen sein. Die
Ritzzeichnung erinnert nicht an einen 
Totschlag, sondern ist wahrscheinlich Zei-
chen eines frühen Gerichts mit bäuerli-
chen Schö�en, das an der Felswand des 
alten Kirchenweges zusammentrat, wie es
auch bei den Radkreuzen an der Felswand 
des Bielsteins bei Reinhausen in Südnie-
dersachsen der Fall war.78

Ergebnis: Die großen Rad- und Schei-
benkreuze sowie die entsprechenden Kreuz-
steine zeigen mit ihrer au�älligen Form 
kirchliche Gerichte an, wahrscheinlich die 
ab dem späten 11. Jahrhundert im Heili-

Abb. 31: Alter Kirchenweg „Am Berg“ in Mistel-
bach/Ofr.   Photo: © Stephan Altensleben, 2017.

Abb. 32: Byzantinerkreuz mit Schö�enzeichen 
in Mistelbach.         Photo: © Paul Basler, 2006.
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gen Römischen Reich von kirchlichen In-
stitutionen errichteten Gottesfriedensge-
richte. Dazu gehören vor allem die säch-
sischen Go- und die fränkischen Zentge-
richte. Im Bereich des Archidiakonatsbe-
zirks Gerolzhofen haben sich an den vier 
von fünf hochstiftischen Zentorten Zent-
gerichtskreuze erhalten. Nachdem der Ver.
witterungsprozess an ihnen unaufhaltsam 
fortschreitet, wäre ihre Unterbringung un-
ter Dach zwingend und eine museale Prä-
sentation als Zeichen unserer unbekann-
ten, bedeutenden kirchlichen Rechtskul-
tur wünschenswert.
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